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(3) Die Räte der Städte und Gemeinden sind ver
pflichtet, die Leiter der Betriebe ihres Territoriums 
über die Auslastung der kommunalen Versorgungs
und Betreuungseinrichlungen sowie über die vorge
sehenen Maßnahmen zu ihrer Erhaltung und Erweite
rung, soweit sie für die betreffenden Betriebe von Be
deutung sind, zu informieren.

(4) Die gegenseitigen Informationen erfolgen im Rah
men der Ausarbeitung der Perspektiv- und Jahrespläne.

§ 3

(1) Zur Verwirklichung ihrer Verantwortung aus § 1 
schließen die Räte der Städte und Gemeinden mit volks
eigenen Betrieben und Kombinaten, sozialistischen Ge
nossenschaften, Kooperationsgemeinschaften der Land
wirtschaft, Betrieben mit staatlicher Beteiligung und 
anderen Betrieben und Einrichtungen (im folgenden 
Betriebe genannt), die im Territorium der Stadt oder 
Gemeinde ihren Sitz haben oder mit ihr so eng ver
flochten sind, daß diese Beziehungen wesentlich die 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bürger bestimmen, Verträge über beiderseitige Leistun
gen zur Verbesserung der Albeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen ab.

(2) Die Verträge beruhen auf den Plänen und der 
Gemeinsamkeit der Interessen der Städte und Gemein
den und der Betriebe. Die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen ist vorrangig 
dort vertraglich zu sichern, wo damit durch langfristige 
Festlegungen auf die Erfüllung wichtiger volkswirt
schaftlicher Aufgaben, wie insbesondere die termin- und 
qualitätsgerechte Produktion strukturbestimmender 
Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen, Einfluß genommen 
werden kann.

Inhalt der Verträge

§ 4

(1) Die Partner haben den Inhalt der Verträge über 
beiderseitige Leistungen zur Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen mit dem Ziel 
der Erhöhung des Nutzeffektes der eingesetzten mate
riellen und finanziellen Fonds zu bestimmen. Sie tref
fen insbesondere Festlegungen über:

•— die territoriale Koordinierung zur vollen Ausnutzung 
der vorhandenen Kapazitäten der betrieblichen und 
kommunalen Versorgungs-, Betreuungs- und Ge
sundheitseinrichtungen, wie Kindergärten, -krippen. 
Ffcienlieljgg, kulturelle und sportliche Einrichtungen, 
Gemeinschaftsküchen u. a.

— die gemeinsame Schaffung und Unterhaltung der be
trieblichen und kommunalen Versorgungs-, Betreu
ungs- und Gesundheitseinrichtungen

— gemeinsame Maßnahmen zur Verbesserung des 
Straßen- und Wegenetzes und der Verkehrsbedin
gungen

— den Um- und Ausbau von betriebseigenen und kom
munalen Wohnungen einschließlich ihrer Bewirt
schaftung

— den gemeinsamen Einsatz von Kräften und mate
riellen und finanziellen Mitteln zur Verbesserung 
der Naherholung.

(2) Die in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehe
nen staatsrechtlichen Befugnisse der örtlichen Organe 
der Staatsmacht zur Einhaltung von Ordnung, Sicher
heit, Sauberkeit und Hygiene im Territorium sind nicht 
Gegenstand vertraglicher Vereinbarung durch die Be
teiligten.

§ 5

(1) Bei der Schaffung gemeinsamer Einrichtungen zur 
Lösung gemeinsamer Aufgaben sollen die Formen der 
Nutzung, die Rechtsträgerschaft sowie die Beteiligung 
der Vertragspartner an Aufwand und Ergebnis in den 
Verträgen festgelegt werden.

(2) In die Verträge ist die Art der Eigenleistungen 
(Arbeitsleistung, Zurverfügungstellung von Material, 
finanzielle Beteiligung) aufzunehmen. Leistungen im 
Rahmen der Volksinitiative sind in die Vertragsgestal
tung mit einzubeziehen. Der Einsatz finanzieller Mittel 
hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu er
folgen.

Sicherung der Vertragsbeziehungen

§ 6

(1) Die vertraglich festgelegten Maßnahmen sind in 
die Pläne der Vertragspartner aufzunehmen.

(2) Die Vertragspartner sind verpflichtet, die Volks
vertretung über die wichtigsten Verträge und die zu 
ihrer Verwirklichung eingeleiteten Maßnahmen zu un
terrichten sowie im Rahmen der Rechenschaftslegung 
über die Erfüllung und den erreichten Nutzen zu be
richten.

§ 7

(1) Die übergeordneten Räte organisieren die Unter
stützung der Räte der Städte und Gemeinden bei der 
Vorbereitung, beim Abschluß und bei der Erfüllung 
von Verträgen. Sie geben Hinweise zum Inhalt der Ver
träge.

(2) Verträge, die von den Räten der Städte und Ge
meinden abgeschlossen werden, bedürfen nicht der Zu
stimmung des übergeordneten Rates.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten 
sinngemäß für die Beziehungen zwischen den Betrieben 
und ihren übergeordneten Staats- und Wirtschafts
organen.

§ 8
(1) Die Verträge sind in Schriftform abzuschließen.

(2) Vertragspartner sind die Räte der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden und die Betriebe. Den Betrie
ben gleichgestellt sind Betriebsteile, die nicht am Sitz 
des Betriebes gelegen sind, soweit ihnen ein eigenes 
Verfügungsrecht über materielle und finanzielle Fonds 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen zusteht.

§ 9

(1) Verträge zwischen den Räten der Städte und Ge
meinden und den Betrieben sind für den Gesamt
umfang der Leistungen abzuschließen.


